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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1968 Ausgegeben am 20. September 1968 17. Stück 

28. Gesetz: Abänderung der Bcso[dungsordnung 1967 - BO. 1967 und Bestimmungen über die Gewährung 
von Teuerungszulagen. 

26. 1 2. Sind die sich nacll Z. 1 ergebenden Beträge 

Ge t 12 Jul. 196S 't .L G t 1 nicht durch volle Schillingbeträge teilbar, sind sczvom . 1 ,wom1 uas esez1R b „ • „ 50 G eh 
vom • ovem er u er as eso • ..Lt·· . d R b .. 50 G _, 18 N · b 1966 "b d B 1 1 est etrage von weniger ais ros en zu ver-

d ..Lt d B t d B d h t nacn asstgen un est etrage von roscnen ungsrem er eam en er un es aup - „ . . 
stadt Wien (Besoldungsordnung 1967 _ BO. 1 und daruber als volle Scll1llmg anzusetzen. 

1967) abgeändert wird und Bestimmungen 
über die Gewährung von T enerungszulagen 

geschaffen werden. 

Der Wiener Landtag hat b"'clllossen: 

Abschnitt 1 

Das Gesetz vom 18. November 1966 über das 
Besoldungsredlt der Beamten der Bundeshaupt
stadt Wien (Besoldungsordnung 1967 - BO. 
1967), LGBI. für Wien Nr. 18/1967, in der Fas
sung der Gesetze vom 16. Juni 1967, LGBl. für 
Wien Nr. 30, und vom 14. Juli 1967, LGBl. für 
Wien Nr. 34, wird in nachstehender Weise ab
geändert: 

1. Die Anlage 2 (z.u § 12 Abs. 2) und die An
lage 3 (zu § 13 Abs. ! letzter Satz, § 21 Abs. 4 
erster Satz, § 24 lit. a Abs, 1, § 24 lit. b Abs. 1, 
§ 24 lit. c Abs. 1, § 25 lit. a Abs. 1, § 25 lit. b 
Abs. !, § 25 lit. c Abs. !, § 26 lit. a Abs. 1, § 26 
lit. b, § 26 lit. c Abs. 1, § 26 lit. c Abs. 2, § 33 
Abs. 1, § 33 Abs. 2) erhalten die Fassung gemäß 
den Beilagen. 

2. § 12 Abs. 4 dritter Satz hat zu lauten l 
„In der Dienstklasse IV beginnt der Gehalt in der 
Verwendungsgruppe C mit der Gehaltsstufe 2, 
in der Verwendungsgn1ppe B mit der Gehalts
stufe 4 und in der Verwendungsgruppe A mit 
der Gehaltsstufe 5/' 

3. § 24 lit, b Abs. 3 wird aufgehoben. 

4. § 24 lit. c Abs. 4 und 5 werden aufgehoben. 
Abs. 6 erhält die Absatzbezeicllnung „(4)". 

Absdmitt II 

1. Die in der Besoldungsordnung 1967 in der 
Fassung des Abscllnittes I angeführten Bezugs
ansätze gebühren ab 
!. Oktober 1968 im Ausmaß von .. 
1. September 1969 im Ausmaß von. 
l. August 1970 im Ausmaß von . , 
1, Juli 1971 im Ausmaß von . , , . 

6 

93·6 v. H., 
957 v. H., 
97'9 v.H., 

100·0 v. H. 

Abschnitt III 

1. Den Beamten der Verwendungsgruppen A 
und ß, die im Zeitpunkt des Jnkrafttretens dieses 
Landesgesetzes einen Gehalt der Dien.stklasse IV 
beziehen, gebühren ab dem Inkrafttreten dieses 
Landesgesetzes <lie Gehaltsansätze nadi der 
Dienstklasse und Gehaltsstufe, die sich aus der 
nachstehenden Übersidlt ergeben: 

, __ "'_'"_"_"'_' -E-in;tl _•_·'"-""-in-· l __ Gdruhrn;_·_d_u_Gehalt nadt 

DKJ. GSe. 1 DKL ! .. GSt. 

IV 
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IV 

2. Die Oberleitungsbestimmungen der Z. 1 sind 
auf die Beamten des Ruhestandes, ihre Hinter
bliebenen und Angehörigen sinngemäß anzuwen
den. 

Abschnitt IV 

1. Sofern es zur Anpassung der Monatsbezüge 
an geänderte Lebenshaltungskosten notwendig 
ist, können durdt Verordnung des Stadtsenates 
Teuerungszulagen gewährt werden. Diese 
Teuerungszulagen sind in Hundertsätzen festzu~ 
setzen. Sie können für die einzelnen Teile des 
Monatsbezuges (§ 3 Abs. 2 der Besoldungsord
nung 1967) auch verschieden hoch festgesetzt wer
den. 

2. Die Teuerungszulage bildet einen Teil des 
Monatsbezuges. Sie teilt das rechtliche Schi.Xsal 
<les Teiles des Monatsbezuges, zu dem sie gewährt 
wird. 

3. Der Stadtsenat kann Verordnungen nach 
Z. 1 bis zum 31. Dezember 1971 erlassen. 
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